
 

Landratsamt Wartburgkreis Bad Salzungen, 06.05.2019 
Dezernat III 
 
 

Beschlussvorlage 
JuHi 0805/2019 

 
 

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zum Jugendförderplan für den 
Wartburgkreis ab 2019 

 
 Beratungsfolge Sitzungstermin Sitzungsart Zuständigkeit 
 Jugendhilfeausschuss 15.05.2019 öffentlich Entscheidung 

 
 

I. Beschlussvorschlag 
 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt den Entwurf der „Fortschreibung des Jugendförderpla-
nes für den Zeitraum 2019-2020“.  
 
 

 
II. Begründung 
 
Gemäß Punkt 1.3.2 der Richtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Freistaates Thüringen ist 
das Vorhandensein eines gültigen und aktuellen Jugendförderplans für Zuwendungen zur 
Förderung von Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit einschließlich schulbezogener Ju-
gendarbeit, Strukturen der Jugendverbandsarbeit einschließlich ihrer Zusammenschlüsse, 
Leistungen im Rahmen der Jugendsozialarbeit sowie Leistungen im Rahmen des Kinder- 
und Jugendschutzes erforderlich.   
 

Laut Punkt 4.1 dieser Richtlinie müssen die oben aufgeführten Maßnahmen Bestandteil der 
Jugendhilfeplanung sein; insbesondere für die Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit ein-
schließlich der schulbezogenen Jugendarbeit gilt, dass sie Bestandteil des geltenden Ju-
gendförderplans nach § 16 Abs. 3 ThürKJHAG sein müssen. Ein entsprechender Auszug 
(Bedarfsplanung und Maßnahmeplanung) aus dem Jugendförderplan ist mit dem Antrag 
einzureichen.   
 

Bereits mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses -Nr. JuHi 0609/2017- vom 18.10.2017 
über die Beratung und Beschlussfassung zum Jugendförderplan für den Wartburgkreis wur-
de darauf hingewiesen, dass der Jugendförderplan in der vorliegenden Fassung die Vorlage 
für die Fortschreibung der Aufgabenbereiche der §§ 11 bis 14 SGB VIII über den Zeitraum 
ab dem Jahr 2019 bilden wird.  
 

Die Fortschreibung beinhaltet Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen, Ergänzungen 
von Inhalten sowie die Aktualisierung von Rahmenbedingungen.  
 

Mit den Trägern der regionalisierten Jugendarbeit für die offene Jugendarbeit in den Pla-
nungsregionen sowie die mobilen Dienste wurden Verträge für die Laufzeit von 5 Jahren 
(2019-2023) abgeschlossen.  
 
 
 
gez. Krebs      gez. Rosenstengel 
Landrat      Kreisbeigeordneter 
 
Anlage 
Entwurf „Fortschreibung des Jugendförderplanes für den Zeitraum 2019-2020“  
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